
Außenbereichssatzung der Gemeinde
Gülzow-Prüzen für deri bebauten Bereich im

Ortsteil Langensee

Aufgrund des § 35 Abs. 6 Satz 4 des BaugesetzbuchsAufgrund des § 35 Abs. 6 E
(BauGB) in der Fassung
03.09.2004 (BGBI. l S. 24'

der Bekanntmachung vom
Ö3.09.2Ö04 (BGBI. l S. 2414), zuletzt geänder(-durch
Ar}. 6 des Gesetzes vom 09.05.2017 (BGBI. I S. 1298)
sowie aufgrund des J5 Ab,s...l der

rfassung für das-Land Mecklenburg-
(KV M-V) vom 13.07.2011, verkündet als

K@mmunafüei

VOrpommern
Art.' 3 des Gesetzes (i6er die Kommun,alverfassung und
zÖ2 Anae?ur'fö-weiterer kommunalrechtlicher Vorscfüiffenzur Änderung weitei
vom 13.07.2011 ((GVOBI M-V S. 777} wird nach
Beschlussfassung durch die GemeindevÖrtretung der
Gemeinde Gülz5w-Prüzen vom 07.05.2019 folgende
Aul3enbereichssatzung der Gemeinde Gülzow-PrüzenAul3enbereichssatzung der Gemeinde Gülzow-Pn?zen
für den bebauten Bereich im Ortsteil Langensee
erlassen

VERFAHRENSVERMERKE AUSSENBEREICHSSATZUNG
DER GEMEINDE GüLZOW-PRüZEN
FÜR DEN BEBAUTEN BEREICH IM ORTSTEIL LANGENSEE

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellui
Prüzen vom 18.01.2018. Die ortsül

emeindevertretung der Gemeinde Gülzow-
Aufstellufigsbeschlusses ist durch

Veröffentlichung im ,,Amtskurier Güstroi ?inde Gülzow-Pnjzen) am 07.02.2018
erfolgt.

Abs. 6 i.V.m. § 13
ner Stellunqnahmeiner StellungnaFime
2 BauGB-ist mit

4. Der Entwurf der Außenbereichssatzung für den bebauten Bereich im Ortsteil Langensee der Gemeinde
Gülzow-Prüzen, bestehend aus Planzeichnung und textlichen Festsetzungen sowie die Begründung haben
in der Zeit vom 15.11.2018 bis zum 20.12.2018 im Amt Güstrow Land während der Dienst- undin der Zeit vom 15.11.2018 t:
Öffnungszeiten öffentlich ausgelian öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen

Auslegungsfrist von jedermann schrifflich odet zur Niederschrift vorgebracht werden können
icht lristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung unberücksichtigt

während der

und dass nicht lristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung unberücksichtigt
bleiben können, im ,,Amtskurier Güstrow-Land" (Amtsblatt der Gemeinde Gülzow-Prüzen) am 07.11 .2018
ortsüblich bekannt gemacht worden.

5. Die Gemeind@vertretung der Gemeinde- .'(3füzow-PrÖzörv . hat die vorgebrachten Bedenken und
Anrequnqen der Offentlichkeit sowie die Stellunqnahmen der b6rührten Behörden und sonstiqen TräqerAnregungen der Öffentlichkeit sowie die Stellungnahmen der b6rührten Beh25rden und sonstigen Träger
offentlicher Belange am 14.02.2019 geprüff= Das' Ergebnis ist ripitge?tpilt worden.

den, DerB«germe:stera-i (Siegel) ?GülzowüPrüzen, den, Der

6. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Gülzow-Prüzen' hat am 14.02.2019 den erneuten Entwurf der
Außenbereichssatzung für-den bebauten Bereich ?im Ortsteil Langen

':?rr»..§ l3.Abö. 2
isee mit Begründung gebilligt und zur
Satz 1 Nr. 2 BauGB und § 3 Abs. 2öffentlichen Auslegung gem. § 34 Abs.jb BauGB iV.rn. § 13

jW,ti,;l:,l!,I='BauGB bestimmt. 7)'l a'<?' )' /

)b:3ffne n'V'0"Ömh :!?:. :!".a'=i-n9r.'. i'!'p dZ unracAhb'g a3b4eAe5isn e6r ' aSvtemll'u=n gln3aAh mbse
ung mit deri j%chbargemeinden gem. §-2 Abs. 2 BauGB-ist mitaufgefordert 'm"3.'«iev.n4'e.?:.Al ebrs,toimigmt 'Schreiben voi

en bebauten Bereich im Ortsteil Langensee der8. Der erneute Entwurf Außenbereichssatzung für den bel
Gemeinde Gülzow-Prüzen, bestehend aus PlanzeichnungGemeinde Gülzow-Prüzen, bestehend aus F"fanzeichnung und textlichen Festsetzungen-sowie die
Beqründunq 5aben in der Zeit vom 15.03.2019 bis zum 14.04.2019 im Amt Güstrow Land während derBegründung 5aben in der Zeit vom 15.03.2019
Dienst- und Offnungszeiten öffentlich ausgelege
Stellungnahmen während der Auslegungsfrist voi
Diföst- und Öffnungszeiten öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass
Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jedermann schrifilich oder zur Niederschriff vorgebracht
werden fö5nnen und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassungwerden fö5nnen und dass nicht

unberücksichtigt bleiben können, im ,,Arntskurier
am 06.03.201 G ortsüblich bekannt gemacht wom«

9. Die Gemeind@vertretung der Gemeindel:
Anrequnqen der Offentlichkeit sowie die StellcAnregungen der Öffentlichkeit sc
öffentlicher Belange am 07.05.20

vorgebrachten Bedenken und
Behörden und sonstigen Trf'ger
rden.

Gülzow-Prüzen, den

10. Die Außenbereicl

Prüzen, bestehend aus Planieichnung .üni
Gemeindevertretung als Satzun?
Gemeindevertretung vom 07.05.a519 gebil

:il Langensee der Gemeinde Gülzow-
am 07.05.2019 von der
wurde mit Beschluss der

,i
ö

Maßstab 1 :2500

Planunterlage:
Landkreis Rostock, Kataster- und Vermessungsamt
Stand: 05.04.2fü8l

l

§ 1 Räuml}cher Geltungsbereich

ö{

(1) Die Außenbereichssatzung gilt für den bebauten
Bereich der Splittersiedlung im Ortsteil föngensee (§ 35e3Öreich der Splittersiedlung im-Ortsteil föngensee (§ 35
Abs. 6 BauGB) und umfasst die Gebiete, die innerhalb
des in der fübenstehenden Karte festgesetzten
Geltungsbereichs liegen.

(2) Die nebenstehende Karke ist Bestandteil dieser
Satzung.
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e§ 2 Rechtsfolgen 'ffi
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(1) Wohnzwecken dienende Vorhaben innerhalb des
Geltunqsbereiches kann nicht entgegengehaltenÖltungsbereiches kann nicht entgegengehaltene3Öltungsbereiches kann nicht entgegengehalten
werden. dass sie der Darstellum:1 des
Flächennutzungsplanes für Flächen für dieFlächennutzungsplanes 1ür Flächen für die
Landwirtschaft oder Wald widersprechen oder die
Entstehung oder Verfestigung eirier Splittersiedlung
befürchten lassen.

It auch für kleinere Handwerks- und(2) Dies gilt auch für kleinere ?
Gewerbebetrieben dienende Vorhaben

(3) Nebenanlagen und Einrichtungen, die den Vorhaben:htungen, die den Vorhaben
ereiches dienen, werdendÖs sachlichin G:eltungsbi

:echtsfolgi:en der Satzung erfasst.ebenfalls von den Ri
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PLANZEICHENERKLÄRUNG ) Gemeinde Gülzow
Amt Güstrow Land

Prüzen
FESTSETZUNGEN

Außenbereichssatzung
für den bebauten Bereich im

Ortsteil Langensee

Planzeichen Erklärung / Rechtsgrundlage

der Gemeinde Gülzow-

sgefertigt.

Bereich im Ortsteil Langensee der12. Der Bescl'iluss über die Außenbereiqhi
Gemeinde Gülzow-Prüzen sowie die SteHÖ, auer während der Dienststunden von

jedermann eingesehen werden kann und üBör'dqn liihalt AiisJift zH ,ei,tialten ist, sind im ,,Amtskurier
Güstrow-Land" (Amtsblatt der Gemeinde Gülzow-Prüzein) amlz:'? &*..ar:'!..J. ortsüblich bekannt gemacht
worden.

n Verfahrens- und FormvorschriffenIn der Bekanntmachun:
Abs. 2 BauGB) und weiler auf dieund von Mängeln der

Vorpommern (KM M-V) hingewiesenBestimmungeri des § 5 Abs- 5
worden.

Ortsteil Langensee der Gemeinde Gülzow-PrüzenDie Außenbereichssatzung für den
ist am Tag der Bekanntmachung am at(ti

Gülzow-Prüzen, den Der Bi

D 7, :-4-:i 2019

g

? Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
'? der Satzung (g 9 Abs. 7 BauGB)

KENNZEICHNUNGEN UND SONSTIGE DARSTELLUNGEN

vorhandene Flurstücksgrenze

Flurstücksbezeichnung

vorhandene hochbauliche Anlagen

Stehendes Kleingewässer

naturnahe Bruch-, Sumpf- und Auwälder
nach § 20 NatSchAG

714

4s.,s?l,(
Gülzow-Prüzen, . ? ? :..-i. :; (Siegel) "
Planverfasser:
Architektin ' . a
Dipl.-Ing. Romy-Marina Metzger ?g.
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182'76 Gülzow-Prüzen
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('z Umgrenzung von Flächen mit
? wasserrechtlichen Festsetzungen

Schutzgebiet für Oberflächengewässer Arbeitsstand :
Mai20l9


